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Die Gemeindebürger werden über die Arbeit und Entscheidungen im Gemeinderat und der 
Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg in der jährlichen Bürgerversammlung informiert.
Am 21.11.2025 nutzten wieder 89 Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, an der  
Bürgerversammlung teilzunehmen und zu diskutieren.
Wir möchten mit der gewohnten Bürgerversammlungsbroschüre auch die Bürger, die die  
Bürgerversammlung  nicht besucht haben, über unsere Arbeit informieren.
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INFORMATION DER BÜRGER

Mit der Bürgerversammlung vom 21.11.2024 und 
dem gewohnten Bürgerversammlungsheft, das an 
jeden Haushalt verteilt wurde, sind die Bürger über 
das aktuelle Gemeindegeschehen informiert wor-

den. 2024 wurden zwei Bürgerempfehlungen in der 
Versammlung gestellt, welche innerhalb von drei 
Monaten durch den Gemeinderat behandelt wur-
den.

Empfehlung 1, Vortragender Dr. Matthias Herrmann:
Dr. Herrmann merkt an, dass das bisher einzige 
„Pro-Argument“ des Gemeinderats, respektive Bür-
germeister, zum geplanten Windpark Steinkreuz 
die erhofften Einnahmen in einer bisher unbekann-
ten Größenordnung seien. Im Sinne maximaler 
Transparenz beantragt/empfiehlt er deshalb eine 
öffentliche Infoveranstaltung mit anschließender 
Diskussionsmöglichkeit, bei der:
1. vom Bürgermeister die Einnahmen, aber auch 
Kosten für die Gemeinde, aus den geplanten 270 m 
hohen Windenergieanlagen vorgelegt werden. Das 
Ganze bitte mit Herleitung der Zahlen und Quel-
lenangaben. 
2. den Bürgern erläutert wird, was für Auswirkun-
gen der massive Photovoltaik-Zubau in der Ge-
meinde und insbesondere in Speichersdorf auf die 
geplanten Windräder hat, da dies bei Sonne im 
Sommer zu massiven Abschaltungen und Einnahme-
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verlusten führen wird. Wo sind hier der Speicher 
und die Infrastruktur?
3. das Konzept der geplanten Bürgerbeteiligung, 
mit nachvollziehbaren Zahlen und leicht verständ-
lich erklärt, vorgestellt werden soll.
Das Ganze vor dem Hintergrund, dass die verspro-
chene öffentliche Infoveranstaltung der Gemeinde 
Kirchenpingarten bisher nicht stattfand. Die Ver-
anstaltung in Speichersdorf sei in seinen Augen nur 
eine reine Werbeveranstaltung von Primus Energie 
gewesen! Die Bürgerversammlung ist mehrheitlich 
für diese Empfehlung an den Gemeinderat.
Beschlussvorschlag: Die Gemeinde Kirchenpingar-
ten veranstaltet zeitnah eine Informationsveranstal-
tung mit anschließender Diskussionsmöglichkeit, 
bei der:
1. vom Bürgermeister die Einnahmen, aber auch 
Kosten für die Gemeinde, aus den geplanten 270 m 
hohen Windenergieanlagen vorgelegt werden. Das 
Ganze mit Herleitung der Zahlen und Quellenan-
gaben.
2. den Bürgern erläutert wird, was für Auswirkun-
gen der massive Photovoltaik-Zubau in der Ge-
meinde und insbesondere in Speichersdorf auf die 
geplanten Windräder hat, da dies bei Sonne im 
Sommer zu massiven Abschaltungen und Einnahme-
verlusten führen wird. Wo sind hier der Speicher 
und die Infrastruktur? 
3. das Konzept der geplanten Bürgerbeteiligung, 
mit nachvollziehbaren Zahlen und leicht verständ-
lich erklärt, vorgestellt werden soll.
Die Empfehlung wurde mehrheitlich durch den Ge-
meinderat abgelehnt.

 

Empfehlung 2,  Vortragende Frau Irene Kreuzer:
Frau Kreuzer stellt einen Antrag/eine Empfehlung 
und bittet die Gemeinde – auch um den Bürgern 
größtmögliche Transparenz aufzuzeigen – für einige 
Tage einen Wetterballon an der Position der Wind-
industrieanlage 6 (nahe der Straße zwischen Tres-
sau und Kirmsees) auf eine Höhe von 268 m steigen 
zu lassen. So hat jeder Bürger die Möglichkeit, sich 
selbst zu veranschaulichen, welche baulichen Maß-
nahmen in diesem Gebiet geplant sind.
Die Bürgerversammlung ist mehrheitlich für diese 
Empfehlung an den Gemeinderat.
Beschlussvorschlag: Es soll durch die Gemeinde 
Kirchenpingarten für einige Tage ein Wetterballon 
an der Position der Windindustrieanlage 6 (nahe 
der Straße zwischen Tressau und Kirmsees) auf eine 
Höhe von 268 m steigen gelassen werden. Dadurch 
soll jeder Bürger die Möglichkeit erhalten, sich 
selbst zu veranschaulichen, welche baulichen Maß-
nahmen in diesem Gebiet geplant sind. 
Der Erste Bürgermeister wird beauftragt:
•	 Angebote hierzu einzuholen,
•	 die Genehmigung der Rechtsaufsicht bezüglich 

der entstehenden Kosten anzufordern,
•	 die Zustimmung des Grundstückseigentümers 

einzuholen,
•	 die Notwendigkeit einer sog. Luftfahrt-Haft-

pflichtversicherung zu prüfen und
•	 eine Genehmigung für eine Aufstiegserlaubnis 

des „unbemannten Freiballons“ gemäß LuftVO 
beim Luftamt Nordbayern zu beantragen.

Die Empfehlung wurde mehrheitlich durch den Ge-
meinderat abgelehnt.

STATISTIKEN UND ZAHLEN

GEBURTEN
Die folgenden Zahlen geben die Geburten der letz-
ten zehn Jahre wieder:

18	in 2015/2016
14	in 2016/2017
12	in 2017/2018
14	in 2018/2019
14	in 2019/2020

11	in 2020/2021
12	in 2021/2022
14	in 2022/2023
7	 in 2023/2024
16	in 2024/2025
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GEBURTEN

KINDERTAGESEINRICHTUNG 
BELEGUNG
Dies sind die Pro-Kopf-Zahlen. Es werden auch In-
klusionskinder in der Einrichtung betreut, welche 
mit mehrfachem Aufwand angerechnet werden. In 
2025/2026 kommen hier noch 16 Anrechnungen 
dazu. Belegungstendenz bis August 2026: 80 Kinder 
plus 16 Anrechnung.

Kita-Kinder
Krippen-Kinder
Hortbetreuung

4	 in 2015/2016
10	in 2016/2017
11	in 2017/2018
10	in 2018/2019
6	 in 2019/2020

10	in 2020/2021
5	 in 2021/2022
6	 in 2022/2023
7	 in 2023/2024
3	 in 2024/2025

JUBELHOCHZEITEN
2016 - 1 Goldene, 3 Diamantene, 1 Eiserne
2017 - 1 Goldene, 2 Diamantene, 1 Eiserne
2018 - 2 Goldene
2019 - 4 Goldene, 1 Diamantene
2020 - 3 Goldene, 2 Diamantene

2021 - 1 Gnadenhochzeit
2022 - 3 Goldene, 2 Diamantene
2023 - 4 Goldene, 2 Diamantene
2024 - 7 Goldene, 1 Diamantene
2025 - 2 Goldene, 2 Diamantene

EHESCHLIEßUNGEN

BÜRGER ÜBER 80 JAHRE
53	in 2016
57	in 2017
56	in 2018
64	in 2019

61	in 2020
56	in 2021
54	in 2022
51	in 2023

56	in 2024
55	in 2025

Zum 
Geburtstag 
alles Gute!

STERBEFÄLLE
10	in 2015/2016
6	 in 2016/2017
8	 in 2017/2018
6	 in 2018/2019
13	in 2019/2020

18	in 2020/2021
7	 in 2021/2022
5	 in 2022/2023
13	in 2023/2024
11	in 2024/2025

Da es scheinbar Missverständnisse bei unserer Fried-
hofsgebührensatzung gab, hier zur Information:
Nach der Ruhefrist ist es nach unserer Friedhofs-
gebührensatzung natürlich möglich, das Grab für 
einen kürzeren Zeitraum als 20 Jahre zu verlängern.

§ 4 Grabnutzungsgebühr Abs. 2: Eine Verlängerung des 
Grabnutzungsrechtes ist möglich. Hierfür wird anteilig ein 
Jahresbeitrag in Höhe der jeweiligen Grabnutzungsgebühr 
erhoben. Bei einer Verlängerung der Ruhefrist wegen einer 
weiteren Belegung der Grabstätte gilt § 3 Abs.1 c.

2016 - 1285
2017 - 1296
2018 - 1304
2019 - 1319

2020 - 1309
2021 - 1305
2022 - 1299
2023 - 1292

2024 - 1285
2025 - 1301

EINWOHNERZAHLEN

bei 43  Weg-
& 45 Zuzügen

2017/2018 -	keine Wohnhäuser, 7 Anträge
	 2 Bauvoranfragen
2018/2019 -	keine Wohnhäuser, 17 Anträge
	 3 Bauvoranfragen
2019/2020 -	2 Wohnhäuser, 17 Anträge
	 3 Bauvoranfragen
2020/2021 -	4 Wohnhäuser, 19 Anträge
	 4 Bauvoranfragen

2021/2022 -	5 Wohnhäuser, 26 Anträge
	 4 Bauvoranfragen
2022/2023 -	4 Wohnhäuser, 9 Anträge
	 2 Bauvoranfragen
2023/2024 -	3 Wohnhäuser, 7 Anträge
	 2 Bauvoranfragen
2024/2025 -	3 Wohnhäuser, 11 Anträge
	 1 Bauvoranfrage

BAUTÄTIGKEITEN
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BAUTÄTIGKEITEN

Aktuell sind zehn Baugrundstücke verkauft. Vier 
Häuser sind mittlerweile gebaut und bezogen, zwei 
Häuser befinden sich derzeit im Bau.

reservierte Grundstücke

Baugebiet Stockäcker

Grundstücke zur Auswahl

Parzelle Nr. Größe
1 767 m²
2 814 m²
3 863 m²
4 872 m²
5 958 m²
6 1.100 m²
7 796 m²
8 765 m²
9 779 m²

10 851 m²
11 671 m²

Parzelle Nr. Größe
12 615 m²
13 905 m²
14 905 m²
15 857 m²
16 865 m²
17 839 m²
18 754 m²
19 887 m²
20 815 m²
21 864 m²
22 832 m²

BAUGEBIET STOCKÄCKER

2021 und 2024 wurde das Brückenbauwerk zuletzt 
geprüft, Ergebnis Note 3,0, was einen kritischen 
Bauwerkszustand bedeutet. Die Brücke ist deswe-
gen schon seit Jahren auf 16 t begrenzt. 
Bemerkung aus dem Gutachten:
Aufgrund der nicht mehr ausreichenden Tragfähigkeit mit 
16 t, des Bauwerksalters von 68 Jahren mit konstruktiven 
Mängeln und altersbedingten umfangreichen Schäden am 
gesamten Bauwerk, ist eine Instandsetzungsmaßnahme 
nicht mehr wirtschaftlich auszuführen. Zur Aufrechterhal-
tung bzw. Verbesserung der ländlichen Infrastruktur wird 
kurz- bis mittelfristig ein Ersatzneubau als 1-feldriger of-
fener Rahmen in Ortbetonbauweise empfohlen.

Aktuell dürfte eine Erneuerung der Brücke, ge-
schätzt, ca. 450.000 € kosten.
Selbst bei einem Fördersatz von 80 % auf die förder-
fähigen Kosten bliebe somit ein Eigenanteil von den 
gesamten Kosten von ≥ 40 % übrig (≥ 180.000 €).
Die Regierung beabsichtigt in den nächsten Jahren 
mehr Geld in die Infrastruktur zu investieren. Wie 
sich dies jedoch auf diese Maßnahme auswirken 
könnte, kann derzeit nicht vorhergesagt werden.
In der Septembersitzung hat der Gemeinderat be-
schlossen, die Verwaltung zu beauftragen, ein wirt-
schaftliches und leistungsfähiges Ingenieurbüro zu 
ermitteln. Bürgermeister Brauner wird ermächtigt, 
den Auftrag für die Phasen 1+2, Planungsbeginn Ja-
nuar 2026, zu erteilen. Zudem sind ein Baugrund-
gutachten und eine Verkehrszählung durchzufüh-
ren. Diese sind sowohl für die Planung als auch für 
den Förderantrag notwendig.

BRÜCKE REISLAS
BW02 ü.d. Heinersbach, BJ 1956

KITA UND SCHULE

Der alte Zaun war schon in die Jahre gekommen 
und die Querriegel durchgefault. Um die Sicherheit 
der Kinder zu gewährleisten, war die Erneuerung 
dringend nötig. Den Rückbau vom alten Zaun mit 
Fundamenten hat unser Bauhof übernommen.
Kosten: 18.750 €.

ZAUNBAU

Die neue Mülltonneneinhausung wurde durch unse-
ren Bauhof erstellt.

MÜLLTONNENEINHAUSUNG

Kosten Mülltonneneinhausung und Pausenhof:
Stand 18.11.2025: 53.209 €.

PFLASTERARBEITEN PARKPLÄTZE & PAUSENHOF
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Am 27.09.2025 feierten wir 50 Jahre Kindergarten 
Kirchenpingarten, eine halbes Jahrhundert Erfolgs-
geschichte.
In 50 Jahren sind einige Begebenheiten zusammen-
gekommen. Hier ein kleiner Abriss aus der Chronik 
der Kita:
•	 1971 und 1972 Zusammenschluss der früheren 

selbstständigen Gemeinden Kirchenpingarten, 
Lienlas, Reislas und Tressau zur neuen Einheits-
gemeinde Kirchenpingarten.

•	 Bayerisches Kindergartengesetz, Anfang der 
70er Jahre; Folge: Kindergarten-Bauboom auf 
dem Lande.

•	 1973 reichte eine große Anzahl der Eltern bei 
der Gemeinde eine Unterschriftenliste ein und 
forderte den Bau eines eigenen Kindergartens.

•	 Der damalige Bürgermeister Bayerl und sei-
ne Gemeinderäte stellten bei der Regierung 
von Oberfranken einen Antrag auf Umbau der 
Räumlichkeiten für einen zweigruppigen Kin-
dergarten im Schulgebäude Kirchenpingarten. 
Die Pläne für zwei Gruppen mit insgesamt 50 
Kindern wurden eingereicht.

•	 Am 01.10.1975 wurde der eingruppige Kinder-
garten eröffnet. Insgesamt 24 vier- bis sechs-jäh-
rige Kinder besuchten im ersten Kindergarten-
jahr den Kindergarten und zwar von 8 bis 13 
Uhr.

•	 September 1990: aufgrund gestiegener Kinder-
zahlen, Eröffnung der zweiten Gruppe im Un-
tergeschoss des Gebäudes mit vorläufiger Ge-
nehmigung. 

•	 Zum 20-jährigen Jubiläum besuchten knapp 40 
Kinder die Einrichtung.

•	 Um Platz zu gewinnen, wurde 1997 die zweite 
Spielebene in der Löwengruppe eingebaut.

•	 1998: Bau Bahnhof mit Zug im Garten durch 
eine Elterninitiative.

•	 September 2003: Umzug zweite Gruppe in das 
Erdgeschoss.

•	 2004: Anerkennung als zweigruppiger Kinder-
garten und Einbau Intensivraum in der Tiger-
gruppe.

•	 2005: Einbau einer zweiten Spielebene in der 
Tigergruppe.

•	 2014 wurde das Aufnahmealter auf 2 Jahre er-
weitert.

•	 2018: energetische Sanierung.
•	 2020: Brandschutz und Barrierefreiheit verbes-

sert; Wasser- und Elektroinstallation, Estrich 
und die Fußböden sowie Küche erneuert.

•	 2020: Start der Planungen für die neue Kita mit 
einem ersten Ortstermin mit dem Architektur-
büro im Oktober und Gemeinderatsbeschluss  
im November 2020.

•	 März 2022: Baubeginn.
•	 September/Oktober 2023:  

Inbetriebnahme erste Krippengruppe; Umzug 
der Kita-Gruppen in den Neubau. Im gleichen 
Jahr wurden der Hort und die Mensa im alten 
Kitabereich eröffnet.

•	 2024: Umbau des alten Kita-Sanitärbereichs auf 
Hortgröße. Einweihung der Kita im Juni; Sep-
tember Inbetriebnahme der zweiten Krippen-
gruppe im Neubau.

JUBILÄUM 50 JAHRE KITA WASSER UND ABWASSER

Vor der Regenerierung bestand die Möglichkeit, 
dass der Zufluss im Brunnen ebenfalls massiv ver-
ockert ist und der Brunnen nicht mehr die erfor-
derliche Schüttung bringt. Dann hätten wir mög-
licherweise einen neuen Brunnen bohren müssen. 
Das Ergebnis der Brunnenregenerierung war Gott 
sei Dank, dass die Schüttung ausreichend ist, wir 
aber wegen des hohen Eisen- und Mangananteils 
den Brunnen in kürzeren Abständen regenerieren 
müssen.
Die Förderleistung der Pumpe im Tiefbrunnen 1 
hatte stark nachgelassen und reichte nicht mehr für 

die alleinige Versorgung während der anstehenden 
Regenerierung des Brunnens 2 aus. Eine Reparatur 
der Pumpe war nicht wirtschaftlich. 
Da die Pumpe gezogen werden muss, ist es in die-
sem Zuge sinnvoll, den Brunnen gleich mit zu rege-
nerieren. Diese Regenerierung stand im Jahr 2025 
aufgrund des hohen Eisen- und Mangangehalts des 
Rohwassers sowieso wieder an. Dadurch haben wir 
die Kosten für das Ein- und Ausbauen der Pumpe 
mit der Steigleitung bei der Regenerierung einge-
spart. 

REGENERIERUNG & PUMPENERNEUERUNG TIEFBRUNNEN 1 & 2

Nachdem der Tiefbrunnen 1 regeneriert und damit 
die Wasserversorgung wieder gesichert war, wur-
de auch die Pumpe vom Tiefbrunnen 2 durch eine 
energiesparende Pumpe ersetzt und gleichzeitig die 

notwendige Brunnensanierung durchgeführt. 
Hier sieht man die Brunnenwände vor und nach der 
Brunnenregenerierung.
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Im Ortsteil Kirmsees kam es im Jahr 2025 zu drei 
Wasserrohrbrüchen. Ein großer Teil des Wasser-
netzes stammt noch aus den 1960er-Jahren. Daher 

werden wir in diesem Bereich in den kommenden 
Jahren deutlich in das Leitungssystem investieren 
müssen.

WASSERROHRBRUCH KIRMSEES

Das Betriebspersonal der Abwasseranlage Kirchen-
pingarten ist seit einiger Zeit immer wieder damit 
beschäftigt, Verstopfungen in der Druckleitung zu 
beseitigen. Ursache dafür ist die unsachgemäße Ent-
sorgung von Hygieneartikeln und Feuchttüchern 
über die Toilette. Die Behebung solcher Verstop-
fungen ist sowohl sehr zeit- als auch kostenintensiv. 

Zudem führen sie zu erhöhten Stromkosten, die sich 
letztlich in den Abwassergebühren bemerkbar ma-
chen. Jeder kann dazu beitragen, diese unnötigen 
Kosten zu vermeiden. Unterstützen Sie uns bitte 
dabei, Verstopfungen zu verhindern.

KLÄRANLAGE - ABWASSEREINRICHTUNGEN

Für den Abwasserbereich wurde ein neues Klärwär-
terfahrzeug der Marke Fiat Professional Doblo Serie 
2 geleast, da das bisherige Fahrzeug einen Getrie-

beschaden aufwies und nicht mehr durch den TÜV 
gekommen ist.

KLÄRWÄRTERFAHRZEUG
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WÄRMEPLANUNG

KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG BAYERN
Information des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie:
Die kommunale Wärmeplanung (KWP) ist ein 
wesentliches Instrument, um die Wärmewende 
voranzutreiben und den Weg zu einer klimaneut-
ralen Wärmeversorgung in Bayern zu ebnen. Sie 
gibt den Bürgern und Ihnen als Verantwortlichen 
in den Städten und Gemeinden Orientierung, wel-
che Wärmeversorgungsarten in der Zukunft im Ge-
meindegebiet möglich sind.
Mit dem am 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Ge-
setz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisie-
rung der Wärmenetze (kurz Wärmeplanungsgesetz, 
WPG) wurde ein bundesweiter rechtlicher Rahmen 
geschaffen, der die Länder verpflichtet sicherzu-
stellen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet kommunale 
Wärmepläne erstellt werden. In Bayern wurden 
die dafür erforderlichen gesetzlichen Regelungen 
in der „Verordnung zur Ausführung energiewirt-

schaftlicher Vorschriften“ (AVEn) festgelegt. Alle 
Städte und Gemeinden sind demnach verpflichtet, 
einen Wärmeplan nach den Vorgaben des WPG für 
ihr Gemeindegebiet zu erstellen. Diese sollen eine 
kosteneffiziente und nachhaltige Wärmeversorgung 
sicherstellen und die Integration erneuerbarer Ener-
gien und unvermeidbarer Abwärme in die lokale 
Wärmeversorgung fördern.
Beschluss Gemeinderat vom 07.07.2025: 
Der Auftrag zur Kommunalen Wärmeplanung nach 
Landesrecht wird an das Institut für Energietech-
nik IfE GmbH an der Ostbayerischen Technischen 
Hochschule Amberg-Weiden erteilt. Das Angebot 
i. H. v. brutto 27.132,00 € wird vollständig über 
den Konnexitätsausgleich gedeckt. Der Erste Bür-
germeister wird ermächtigt, die optionalen Arbeits-
pakete bis zum Gesamtbetrag in Höhe des Konnexi-
tätsausgleichs (34.800,00 €) bei Bedarf ergänzend 
zu beauftragen.

ERSTE ERGEBNISSE FÜR KIRCHENPINGARTEN
Die nachfolgenden Ergebnisse sind vorläufig. Sie 
können sich durch Konkretisierungen im Rahmen 
der Bestands- und Potenzialanalyse noch ändern. 
Das Endergebnis der Wärmeplanung wird im Ab-
schlussbericht veröffentlicht.
Die Eignung eines Gebiets lässt keine Rückschlüsse 
auf die tatsächliche Realisierung eines Wärme- bzw. 
Wasserstoffnetzes zu. Der finale Gebietsumgriff et-
waiger Netze (Netzverlauf) wird nicht im Rahmen 
der Wärmeplanung festgelegt. Es besteht durch die 
Einteilung in ein Wärmenetz- oder Wasserstoff-
netzgebiet kein Rechtsanspruch auf die Versorgung 
durch ein Wärme- oder Wasserstoffnetz (§ 18 Abs. 
2 WPG). 
Bei der Eignungsprüfung nach § 14 WPG handelt 
es sich um eine Negativprüfung. Hierbei wird das 
beplante Gebiet auf Hinweise untersucht, die der 
Eignung für ein Wärme- bzw. Wasserstoffnetz 
entgegenstehen. Demnach ergibt sich aus feh-
lender Nichteignung nicht automatisch eine Eig-
nung für ein Wärme- bzw. Wasserstoffnetzgebiet.  

Die weitere Betrachtung im Rahmen einer regu-
lären Wärmeplanung ist demzufolge erforderlich. 
Demgegenüber steht die verkürzte Wärmeplanung 
(nach § 14 Abs. 4 WPG), wenn sowohl die Wärme-
netz- als auch Wasserstoffnetzeignung nicht gege-
ben sind. Hieraus ergeben sich Gebiete mit voraus-
sichtlich dezentraler Wärmeversorgung.

Für Gebiete, die nahezu vollständig erneuerbar ver-
sorgt werden, entfällt die Pflicht zur Wärmepla-
nung (§ 14 Abs. 6 WPG), diese werden im Rahmen 
der kommunalen Wärmeplanung nicht detailliert 
betrachtet.

WINDPARK STEINKREUZ

Mit E-Mail vom 04.07.2025 hat das Landratsamt 
Bayreuth die Gemeinde Kirchenpingarten inner-
halb eines Monats um Stellungnahme im Vollzug 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
gebeten.

TOP 2 Gemeinderatsitzung am 28.07.2025
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 
BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 
sechs Windenergieanlagen (Windpark Steinkreuz); 
Beteiligung als Standortgemeinde
Beschluss: Der Gemeinderat Kirchenpingarten er-

hebt im Rahmen der Beteiligung nach § 10 Abs. 5 
BImSchG keine Einwände gegen das geplante Vor-
haben. Die Abschaltautomatik zur Einhaltung der 
schattenwurftechnischen Anforderungen ist ein-
zubauen und gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu 
betreiben. Die Einhaltung aller immissionsschutz-
rechtlichen Werte ist fortlaufend zu überprüfen. 
Ferner sind alle technischen Möglichkeiten auszu-
schöpfen, die Belastungen für die Bürgerinnen und 
Bürger so gering wie möglich zu halten. Die Sper-
rung der Spazierroute Nord (alte Handelsstraße) 
und anderer Verkehrsanlagen ist durch geeignete 
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Das Amt für Ländliche Entwicklung fördert die entstandenen Kosten zu 75 % (Tafelgestelle sind nicht förderfähig).

Informationsveranstaltung 10. Juli 2024
Die interkommunale Infoveranstaltung fand am 
10.07.2024 statt.
Hier konnten sich alle Bürger unter anderem über 
das Windparkprojekt Steinkreuz informieren, Fach-
leuten ihre Fragen stellen und mit ihnen diskutieren.
Referent Professor Dr. Ing. Michael Sterner von der 
OTH Regensburg, Berater der Bundesregierung in 
Energiefragen, betonte in seinem inspirierenden 
Vortrag nicht nur die aktuellen Herausforderungen, 
sondern auch die Chancen der Energiewende für die 
Region.
„Wir müssen für das überlebenswichtige Ziel, unsere Um-
welt und Erde zu erhalten, Hoffnung verbreiten und nicht 
Angst.“
Weiterhin räumte er mit Mythen der Solar- und 
Windkraftgegner auf.

Wertschöpfung für Kommune und Bürger 
Der Gemeinde stehen grundsätzlich mindestens 90 % 
der Gewerbesteuereinnahmen zu, die durch den Be-
trieb der Windenergieanlagen auf dem Gemeinde-
gebiet generiert werden. Zudem wird es nach § 6 
EEG eine kommunale Beteiligung in Höhe von 0,2 
Cent je tatsächlich eingespeister Kilowattstunde ge-

ben. 
Nach dem aktuellen Gesetzesentwurf der bayeri-
schen Staatsregierung soll dies sogar noch ausgewei-
tet werden. Laut Pressemitteilung vom 08.10.2024 
billigt der Ministerrat im 1. Durchgang den Geset-
zesentwurf zur Einführung einer verpflichtenden 
finanziellen Bürger- und Gemeindebeteiligung an 
neuen Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen. Die Betreiber der Anlagen werden ver-
pflichtet, sich mit den Gemeinden über eine indi-
viduelle Beteiligungsvereinbarung zu einigen. Das 
Angebot, das der Vorhabenträger nach dem Geset-
zesentwurf vorlegen muss, hat dabei einem Wert 
von insgesamt 0,3 Cent pro Kilowattstunde zu ent-
sprechen. Für die Gemeinden sind davon 0,2 und 
für die Anwohner 0,1 Cent pro Kilowattstunde vor-
zusehen.
Beispielrechnung: Bei einer modernen 5 MW-
Windenergieanlage mit durchschnittlich 2.000 
Volllaststunden pro Jahr entsprechen 0,3 Cent pro 
Kilowattstunde einer Summe von 30.000 € pro Jahr, 
wovon den Gemeinden 20.000 € und den Einwoh-
nern 10.000 € zugutekommen sollen.

WINDPARK STEINKREUZ

Gänskopfhütte Ortsmitte Kirchenpingarten
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Wichtiger Hinweis: Alle 
mit dem Projekt verbunden 
Kosten gehen zu Lasten des 
Projektträgers. Der Gemeinde 
entstehen keine Kosten. 
Bürgerbeteiligung
Durch die Projektgesellschaft 
wird eine aktive Beteiligung für 
interessierte Bürger angeboten 
werden. Hierzu gibt es ver-
schiedene denkbare Modelle.
Üblicherweise erfolgt die Betei-
ligung über Crowdfunding, also 
die (Mit-)Finanzierung durch 
eine Vielzahl von Kleinanlegern, 
die gemeinsam einen Teil des notwendi-
gen Kapitals zur Verfügung stellen.
 - Beteiligung der Bürger: Privatpersonen können  
  sich finanziell an der Errichtung einer Wind- 
  kraftanlage beteiligen.
 - Plattformen: Online-Plattformen präsentieren  
  Windenergieprojekte und ermöglichen Interes- 
  sierten, sich einfach daran zu beteiligen.
 - Rendite: Die Anleger erhalten in der Regel eine  
  Verzinsung ihrer Investition, die aus den Ein- 
  nahmen der Windkraftanlage (z. B. Stromver- 
  kauf) stammt.
Antrag auf  Vorbescheid
Der Projektträger hat beim Landratsamt Bayreuth 
als zuständige Genehmigungsbehörde einen Antrag 
auf Vorbescheid nach dem Immissionsschutzgeset-
zes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb 
von sechs Windenergieanlagen im Bereich „Stein-
kreuz“ (Gemarkungen Tressau, Speichersdorf und 
Kirchenlaibach) eingereicht.
Gegenstand der Prüfung waren ausschließlich die 
Belange
 - zivile und militärische Belange  
  der Luftfahrt einschließlich der  
  Flugsicherungseinrichtung und  
  Richtfunk
 - Funktionsfähigkeit von Funk- 
  stellen und Radaranlagen
 - Belange des Denkmalschutzes
Mit diesem Antrag beschäftigte sich 
der Gemeinderat am 26.03.2024 in 
öffentlicher Sitzung als Verfahrensbe-
teiligter.
Beschluss:
Da die Interessen der Gemeinde Kirchen-

pingarten zu den zu prüfenden Belangen (zivile und mi-
litärische Belange der Luftfahrt einschließlich der Flug-
sicherungseinrichtung und Richtfunk; Funktionsfähigkeit 
von Funkstellen und Radaranlagen; Belange des Denkmal-
schutzes) nicht berührt sind, bestehen keine Einwände. Im 
Rahmen des späteren umfangreichen Genehmigungsver-
fahrens sind alle relevanten Belange, wie beispielsweise Im-
missionsschutz, Natur-, Arten- und Landschaftsschutz und 
Wasserrecht, zu prüfen. 
Ein Abdruck des genehmigten Vorbescheids ging 
am 29.10.2024 bei der Gemeinde Kirchenpingar-
ten ein. Dies wurde in der Gemeinderatssitzung am 
18.11.2024 öffentlich bekanntgegeben.
Regionalplan Oberfranken-Ost
Der Regionale Planungsverband Oberfranken-Ost 
hat am 06.05.2024 die „Änderung des Regionalplans 
Oberfranken-Ost; vorgezogene Fortschreibung des 
Teilkapitels 6.5.2 Windenergie zur Neuausweisung 
von Vorranggebieten für Windenergieanlagen“ be-
schlossen.
Die Beteiligung von Bürgern und den Trägern 
öffentlicher Belange erfolgte im Zeitraum vom 
17.06. bis zum 26.07.2024.
Der Gemeinderat beschäftigte sich am 22.07.2024 
in öffentlicher Sitzung als Beteiligter des Verfahrens 
mit der Änderung des Regionalplans Oberfranken-
Ost; vorgezogene Fortschreibung des Teilkapitels 
6.5.2 Windenergie zur Neuausweisung von Vor-
ranggebieten für Windenergieanlagen.
Beschluss:
Seitens der Gemeinde Kirchenpingarten werden keine Ein-
wände gegen die Änderung des Regionalplans Oberfran-
ken-Ost; vorgezogene Fortschreibung des Teilkapitels 6.5.2 
Windenergie zur Neuausweisung von Vorranggebieten für 
Windenergieanlagen erhoben. Das VRG 521 4 Zeulen-
reuth-Nordwest liegt teilweise auf dem Gemeindegebiet 
Kirchenpingarten. Beim späteren Genehmigungsverfahren 

der Windkraftanlagen sind die Auswirkun-
gen, insbesondere Immissionen, auf die um-
liegende (Wohn-)Bebauung (insbesondere 
OT Kirmsees und OT Tressau) zu prüfen und 
zu bewerten. Der Abstand zur (Wohn-)Be-
bauung ist, unter Berücksichtigung der Pla-
nungen zum Windpark Steinkreuz, auf min-
destens 1.000 Meter festzusetzen.
Die Öffentlichkeitsbeteiligung durch 
den Regionalen Planungsverband wur-
de im Amtsblatt 07/2024 
(28.06.2024) bekanntgegeben. 

Weitere Informationen unter: www.windpark-steinkreuz.de

Informationen über das komplette Verfahren auf zwei Seiten im letzten Bürgerversammlungsheft.
Weitere Informationen unter www.windpark-steinkreuz.de

FREIFLÄCHENPHOTOVOLTAIK LIENLAS

Baubeginn war im November 2025, Inbetriebnah-
me ca. Mitte 2026. Der Baubeginn hatte sich ver-
zögert, da noch ein Elektrospeicher gebaut werden 
soll (Standort steht noch nicht fest).

Leistung 6.399 mWh
Einnahmen für die Gemeinde:
0,2 ct pro eingespeiste kWh (ca. 12.000 €)
und Gewerbesteuer.

INFRASTRUKTUR

Es gab mehrere Möglichkeiten - in die nähere Aus-
wahl kamen folgende:
•	 Vollausbau mit Förderung inkl. Verbreiterung 

auf 5,5 m.	 Gesamtkosten ≥ 2.500.000 €, Ei-
genanteil der Gemeinde ≥ 1.000.000 €.

•	 Komplette Straße fräsen. Fräsmaterial als Un-
terbau belassen und profilieren. Zweilagiger 
Asphalt-Neuaufbau und Bankette schottern. 
Kosten ca. 600.000 - 750.000 €

•	 Absplittung der gesamten Straße. Große Risse 
werden vorher vergossen. 2,8 km, Kosten ca. 
90.000 €

Da die ersten zwei Versionen die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde Kirchenpingarten weit 
überschreiten und die Absplittung der ganzen Stra-
ße die einzige finanzierbare Möglichkeit ist, hat sich 
der Gemeinderat für diese Version entschieden. Die 
großen Querrisse wurden angefräßt und ausgegos-
sen, danach wurden die feinen Risse durch das groß-
flächige Vergießen und die Absplittung gesichert. 
Dadurch erreichen wir eine Laufzeitverlängerung 
für diese Straße von ca. 10 Jahren.

STRASSE TRESSAU-FISCHBACH

GESCHWINDIGKEITSBESCHRÄNKUNG
in Kirmsees und Langengefäll

Maßnahmen zu vermeiden, ohne dass eine Gefähr-
dung für Leib und Leben besteht.
Aufgrund der Lage im Windkraft-Vorranggebiet 
sind keine Belange nach § 15 BauNVO berührt und 
es sind keine weiteren baulichen Nutzungen im Ein-
wirkungsbereich zu erwarten. Auf den Bebauungs-

plan Kirmsees Lettenschlag ist zu achten. Das ge-
meindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB 
wird erteilt.

Vortrag der Firma Primus zum  Windpark Steinkreuz in der 
Gemeinderatssitzung am 17.11.2025 mit 54 Zuhörern.
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Grundsätzlich ist zu bemerken, dass sich die Novelle 
der STVO vom 05.07.2024 immer auf besondere 
Bereiche - nicht generell für jeden Bereich inner-
halb von Ortschaften - textlich bezieht. Auch nach 
Beurteilung der Polizei liegen diese in der Novelle 
angesprochenen besonderen Bereiche (Straßen vor 
Schulen, Kindergarten, besonders stark genutzte 
Schulwege) in beiden Ortschaften mit acht bzw. 
sechs Kindern nicht vor. Der Gesetzgeber wollte 
hier explizit seine Aufweitung auf bestimmte Berei-

che abstellen und nicht jede Straße an Schulwegen 
per se mit der Möglichkeit von Geschwindigkeits-
beschränkungen belegen.
Beschluss: Angeordnet wird eine einseitige Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h in Kirm-
sees Fahrtrichtung Fischbach/Tressau und eine ein-
seitige Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h 
in Langengefäll aus Richtung Staatsstraße in Fahrt-
richtung Kirmsees.

Nachfolgend sind nur einige Beispiele aufgeführt, 
da das Ferienprogramm erneut so umfangreich war, 
dass es nicht vollständig in diesem Heft dargestellt 
werden kann. Vom 01.08. bis 14.09.2025 fand in 
Kirchenpingarten wieder ein abwechslungsreiches 
Ferienprogramm statt, das weit über die Gemein-
degrenzen hinaus bekannt ist. Dieses Programm 

zauberte vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht 
und bot zugleich zahlreichen Eltern eine wertvolle 
Unterstützung bei der Ferienbetreuung. Mein herz-
licher Dank gilt allen beteiligten Vereinen, ihren eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern sowie unse-
ren Jugendbeauftragten Claudia Busch und Michael 
Scherm. 

FERIENPROGRAMM

VERMÖGEN STIFTEN, HEISST ZUKUNFT GESTALTEN

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit großer Freude darf ich Ihnen die Gründung der 
neuen Bürgerstiftung Kirchenpingarten vorstellen. 
In enger Zusammenarbeit mit der Sparkasse Bay-
reuth hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, 
diese Stiftung ins Leben zu rufen – ein gemeinsames 
Projekt für Zusammenhalt und Zukunft. Unsere 
Bürgerstiftung Kirchenpingarten bietet Ihnen eben-
so wie Unternehmen und Vereinen die Möglichkeit, 
sich aktiv an der Gestaltung unserer Gemeinde zu 
beteiligen. Ob durch kleine oder größere Beiträge – 

jeder Beitrag zählt und hilft, Projekte und Initiativen 
zu fördern, die unser Kirchenpingarten stärken und 
verschönern. Werden auch Sie Stifterin oder 
Stifter! Es braucht kein großes Vermögen, um Gu-
tes zu bewirken. Schon mit kleinen Beträgen kön-
nen Sie einen wertvollen Beitrag leisten und die Zu-
kunft unserer Gemeinde mitgestalten. Bei Fragen 
zur Bürgerstiftung stehen Ihnen die Mitglieder des 
Gemeinderats sowie ich persönlich gerne zur Ver-
fügung. Lassen Sie uns gemeinsam etwas bewegen 
– für ein starkes, lebenswertes Kirchenpingarten!
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Im Jahr 2025 erhielten insgesamt drei Kleinprojekte 
in Kirchenpingarten die begehrte Förderung durch 
das ILE-Regionalbudget. Die ILE-Projekte möchte 
ich kurz vorstellen: 
Instandsetzung Dorfglocke Kirmsees
Die „Dorfglocke“ von Kirmsees befindet sich auf 
dem örtlichen Feuerwehrhaus. Das tägliche Läu-
ten gehört zur Tradition des Dorfes und struktu-
riert den Alltag der Ortsbewohner. Mit finanzieller 
Unterstützung durch das ILE-Regionalbudget hat 
die Freiwillige Feuerwehr Kirmsees nun die defek-
te Elektronik ersetzt und sich um den Einbau einer 
zeitgemäßen Glockensteuerung gekümmert.
Instandsetzung der Dorfglocke in Tressau
Seit jeher hatte die alte Mühle in Tressau einen 
Glockenturm und das tägliche Läuten war fester 
Bestandteil der Routine im Ort. Auf Wunsch der 
Eigentümer und der Dorfgemeinschaft konnten die 
Spezialisten der Fa. Bayreuther Turmuhren das de-
fekte Läutwerk wieder instand setzen.

Erneuerung der Frankenpfälzer Bühne
Die „Frankenpfälzer Bühne“ ist fester Bestandteil 
des kulturellen Angebotes in Kirchenpingarten und 
mit ihren Aufführungen weit über die Grenzen der 
Region hinaus bekannt. Mit viel Eigenleistung und 
finanzieller Unterstützung durch die ILE Franken-
pfalz i.F. konnte nun das Bühnenbild zeitgemäß ge-
staltet werden. Hierzu wurden u. a. die Bühnenbe-
leuchtung und der Bühnenboden erneuert sowie ein 
neuer Bühnenvorhang angeschafft.

PROJEKTE REGIONALBUDGET

GROSSE FEUERWEHRÜBUNG

FREIWILLIGE FEUERWEHR

BESCHAFFUNGEN FEUERWEHR
Beschluss: Die Firma Dandorfer-Nespor GmbH 
erhält den Auftrag zur Lieferung von 20 Feuer-
wehrschutzhelmen zum Angebotspreis von brutto 
5.873,84 €.
Beschluss: Der Auftrag für die Beschaffung von 4 
Atemschutzgeräten inkl. Masken, Tragebehälter 
und Maskenbrillen wird an die Firma NEOVIA ver-
geben. Die Auftragssumme beläuft sich lt. Angebot 
NEO-ANG-25000483 auf 9.786,82 €.

IN PLANUNG: ERSATZBESCHAFFUNG LF 8
Im Löschzug Frankenpfalz befinden sich zwei Fahr-
zeuge mit Baujahr 1994. Da die Lieferzeiten sehr 
lang sind, muss in 2026 mit der Planung der Ersatz-
beschaffung für das Fahrzeug der Lienlaser Feuer-
wehr begonnen werden. Zurzeit befinden wir uns 
noch in der Findungsphase. 

Die Feuerwehr Lienlas hat schon einige Fahrzeuge 
der Nachbarfeuerwehren besichtigt. Es wurden Ge-
spräche mit dem zuständigen Bearbeiter in unserer 
Verwaltung, dem Kämmerer und dem Kreisbrand-
rat Hermann Schreck geführt.

In Tressau fand bei der Firma Baustoffe Wolf eine 
groß angelegte Feuerwehrübung statt. Ziel der 
Übung war es, die neu errichteten Gebäudeteile 
sowie die örtlichen Gegebenheiten kennenzulernen 
und praxisnah zu beüben. An der Übung beteiligten 
sich zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie 
des SKS-Rettungsdienstes. Sowohl die Vorbereitung 
als auch die Durchführung der Übung erfolgten äu-
ßerst professionell. Das gezeigte ehrenamtliche En-
gagement aller Beteiligten war beeindruckend. Die 

Gemeinde spricht allen Einsatzkräften ihren herzli-
chen Dank für ihren Einsatz aus.

Familienland Frankenpfalz
im Fichtelgebirge

Gefördert durch:
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FINANZEN

Die Hebesätze mussten aufgrund der Grundsteuer-
reform zum 01.01.2025 angepasst werden. Ziel der 
Gemeinde war es, nach der Reform insgesamt die-
selben Einnahmen zu erzielen wie vorher. Leider la-
gen uns bei der Berechnung noch keine ausreichend 
belastbaren Daten des Finanzamtes vor. Teilweise 
waren Erklärungen noch nicht oder fehlerhaft ab-
gegeben worden. 

Mit Beschluss vom 18.11.2024 wurden die Real-
steuerhebesätze ab dem 01.01.2025 angepasst:
Grundsteuer A:	 von 380 % auf 282 % 
Grundsteuer B:	 von 380 % auf 187 %
Gewerbesteuer	 von 400 % auf 400 %
Deshalb war von Anfang an klar, dass wir die Hebe-
satzberechnung nach einem Jahr überprüfen und 
falls für die Gemeinde Mindereinnahmen entstan-
den sind, entsprechend anpassen. Bei der Überprü-
fung stellte sich heraus, dass wir bei der Grundsteu-
er A rund 9.650 € weniger eingenommen hatten, 
als vor der Reform.
Beschluss 17.11.2025: Die Realsteuerhebesätze 
werden ab dem 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer A:	 von 282 % auf 390 % 
Grundsteuer B:	 von 187 % auf 187 %
Gewerbesteuer:	 von 400 % auf 400 %

GRUNDSTEUER A

Haushaltsvolumen 2025 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt): Haushalt 2025 gesamt 4.426.400 €

HAUSHALTSVOLUMEN 2025

ENWICKLUNG DER FINANZAUSSTATTUNG

ENWICKLUNG DER KREISUMLAGE
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2002	 224.307 €	
2003	 234.618 €	 10.311 €
2004	 232.366 €	 -2.253 €
2005	 261.514 €	 29.148 €
2006	 237.385 €	 -24.129 €
2007	 263.756 €	 26.371 €
2008	 249.627 €	 -14.129 €
2009	 312.526 €	 62.899 €

2010	 308.609 €	 -3.917 €
2011	 316.816 €	 8.207 €
2012	 336.742 €	 19.926 €
2013	 355.488 €	 18.746 €
2014	 377.757 €	 22.269 €
2015	 432.609 €	 54.852 €
2016	 428.144 €	 -4.465 €
2017	 401.483 €	 -26.660 €

2018	 365.572 €	 -35.911 €
2019	 375.829 €	 10.258 €
2020	 390.622 €	 14.793 €
2021	 407.377 €	 16.754 €
2022	 472.476 €	 65.099 €
2023	 487.588 €	 15.112 €
2024	 616.600 €	 129.012 €
2025	 660.000 €	 43.417 €

Daten zum Diagramm

Jahr	 Kreisumlage	 Mehrung Jahr	 Kreisumlage	 Mehrung Jahr	 Kreisumlage	 Mehrung

Die Kreisumlage ist ein von den kreisangehörigen 
Gemeinden an den Landkreis zu zahlender Beitrag, 
mit dem die vom Landkreis erbrachten öffentlichen 
Leistungen finanziert werden.
Die Gewerbesteuerumlage ist der Teil des Gewer-
besteueraufkommens, den die Gemeinden an Bund 
und Land abführen müssen.
Die Finanzierung von Kinderkrippen, Kindergärten 
und Horten in Bayern beruht auf drei Säulen. 

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus:
•	 staatlichen Zuschüssen,
•	 kommunalem Eigenanteil,
•	 Elternbeiträgen (Kita-Gebühren).
Trotz dieser Einnahmequellen bleibt in vielen ge-
meindlichen Kindertageseinrichtungen ein erheb-
liches Defizit, das für zahlreiche Kommunen eine 
große finanzielle Belastung darstellt.

ENTWICKLUNG DER AUSGABEN

REALSTEUERN

Folgende Zuwendungen hat die Gemeinde 
Kirchenpingarten bisher erhalten:

2014	 50.000 €
2015	 250.000 €
2016	 250.000 €
2017	 400.000 €
2018	 600.000 €
2019	 0 €
2020	 250.000 €

2021	 -520.000 €
2022	 0 €
2023	 0 €
2024	 670.000 €
2025	 350.000 €

STABILISIERUNGSHILFEN

insg.: 2.470.000 €
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Trotz großer notwendiger Investitionen in dieser 
Legislaturperiode (Kita-Bau, Brückenbau Mucken-
reuth, Erneuerung Kläranlage, Straßenbau, Be-

schaffung HLF20 für die Feuerwehr Kirchenpingar-
ten usw.), ist der Schuldenstand seit 2019 nur um 
623.974 € gestiegen.

GESAMTVERSCHULDUNG

Unser Kita-Team besteht aus 7,54 Vollzeitkräften verteilt auf zehn Mitarbeiterinnen.

...IN DER KITA

Das Personal für Bauhof, Kläranlage und Wasserversorgung besteht aus fünf Mitarbeitern. 
Die frei gewordene Stelle aus 2024 wurde wieder nachbesetzt.

...IM BAUHOF

Das Reinigungsteam besteht aus 2,4 Vollzeitkräften verteilt auf acht Mitarbeiterinnen.

...BEI DEN REINIGUNGSKRÄFTEN

Das Personal ist seit 2023 unverändert beschäftigt.

...BEI DER BUSAUFSICHT UND KÜCHENHILFE

PERSONALSITUATION

VORAUSSICHTLICHE PROJEKTE 2026

IN PLANUNG: BESCHAFFUNGEN BAUHOF
Wir benötigen für den Bauhof eine Ersatzbeschaf-
fung für den Fendt. Das Fahrzeug ist 13 Jahre alt 
und hat ca. 6.000 Betriebsstunden. Der Winter-
dienst hat diesem Gerät trotz sehr guter Pflege stark 
zugesetzt.

Dieser Bulldog ist das einzige Arbeitsgerät des Bau-
hofs. Ein Ausfall während des Winterdienstes wäre 
fatal. Um Kosten zu sparen, gibt es Überlegungen 
ein Mulchgerät anzuschaffen, um diese Aufgabe 
nicht mehr vergeben zu müssen und um flexibler 
zu sein.

PROJEKT GIGABIT-BAYERN 2025
•	 Projektsumme bei Planungsstart  

geschätzt 3.200.000 €.
•	 Ausschreibungsergebnis um einiges niedriger.
•	 Förderbescheid über 90 % Förderung liegt vor.
•	 Eigenanteil Gemeinde 10 %.
•	 Länge der Glasfaserleitungen ca. 94 km.
Aktuell wurde der endgültige Förderantrag auf 
Grund der Ausschreibungssumme eingereicht. Bau-
beginn voraussichtlich 2027.
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Mein herzlicher Dank gilt dem Gemeinderat, allen Beschäftigten unserer Gemeinde und der Verwaltungs-
gemeinschaft Weidenberg, allen, die sich mit viel Herzblut ehrenamtlich engagieren sowie allen Bürgerinnen 
und Bürgern. Ohne diese konstruktive Mitarbeit, das große Engagement und die Unterstützung wäre der 
erfolgreiche Weg unserer Gemeinde auch in herausfordernden Zeiten nicht möglich.

SCHLUSSWORT

DANKESCHÖN!

Markus Brauner
Erster Bürgermeister

V.i.S.d.P.

PROJEKT NIEDERSPANNUNGSFREILEITUNG LIENLAS 
•	 Erdverkabeln und neue  

Transformatorenstationen errichten.
•	 Planungen durch Bayernwerk Netz GmbH  

laufen.
•	 Die Bauarbeiten sollen 2026 durchgeführt 

werden.

WEITERE PROJEKTE
•	 Am Fremdwasser im Kanalsystem wird weiter-

gearbeitet.
•	 Pausenhof und Vorplatz Kita.

MITTELFRISTIGE PROJEKTE

MEHRZWECKHALLE

Diese Projekte können selbstverständlich nur 
durchgeführt werden, wenn es die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde zulässt. Wir bemühen 

uns, den Gemeindebetrieb mit den begrenzt zur 
Verfügung stehenden Mitteln zuverlässig aufrecht-
zuerhalten.

VERKEHRSHELFER

SICHERHEIT FÜR UNSERE GRUNDSCHÜLER

Schulweghelferinnen
und Schulweghelfer gesucht!
Zur Unterstützung der Sicherheit unserer Schüle-
rinnen und Schüler suchen wir engagierte Schul-
weghelferinnen und Schulweghelfer, die morgens 
für einen sicheren Schulweg sorgen.
Gesucht werden Freiwillige, die die Kinder an der 
stark befahrenen Straße beim Bushäuschen in Kir-
chenpingarten sicher über die Fahrbahn begleiten. 
Der ehrenamtliche Einsatz erfolgt an Schultagen 
von 7:25 Uhr bis ca. 7:50 Uhr.

Jede Hilfe ist willkommen!
Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der sich ger-
ne im schulischen Bereich engagieren möchte und 
Freude daran hätte, einen wertvollen Beitrag zur Si-
cherheit unserer Kinder zu leisten.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns bereits 
jetzt im Namen der Kinder ganz herzlich.
Bitte melden Sie sich bei Bürgermeister Markus 
Brauner unter 0175/8850355 oder 
buergermeister@kirchenpingarten.de.

Unsere Mehrzweckhalle aus dem Jahr 1987 ist in-
zwischen stark in die Jahre gekommen. Bereits 2020 
mussten aufgrund von Undichtigkeiten die Hei-
zungsleitungen auf den Dachboden verlegt werden.
Zudem weisen die Duschräume erhebliche Feuch-
tigkeitsprobleme auf, da Wasser durch den Boden 
in das Mauerwerk eindringt. Eine umfassende Sa-
nierung ist daher dringend erforderlich.

Angesichts der hohen Energiekosten ist außerdem 
eine energetische Modernisierung notwendig, um 
die laufenden Betriebskosten nachhaltig zu senken. 
Die Maßnahme wurde zur Sportstättenförderung 
angemeldet, da die Sanierung nur mit einer hohen 
Förderquote finanzierbar ist.
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